
Recht

� Das Oberverwaltungsgericht NRW hat mit Beschluss vom 30.11.2009 
(Az. 13 B 993/09) die Werbung mit „Vollnarkose“ als mit der Berufsordnung
vereinbar bezeichnet. Grund für die Klage der Zahnärztekammer war eine
Werbeanzeige in der Zeitschrift„Brigitte“, in der das Leistungsspektrum der
Praxis u.a. mit „Vollnarkosebehandlung“ angegeben war. Die Zahnärzte-
kammer wollte diese Werbung untersagen. Das Oberverwaltungsgericht
gab den werbenden Behandlern in zweiter Instanz Recht.
Nach ständiger Rechtsprechung ist Werbung, die interessengerechte und
sachangemessene Informationen enthält, nicht verboten. Um dies für die
„Vollnarkosebehandlung“ festzustellen, stellte das Gericht auf mehrere As-
pekte ab.
– Die Angaben sind nicht isoliert zu betrachten,sondern im Kontext der Dar-

stellung des gesamten Leistungsspektrums. Die Beschreibung der Leis-
tungen, die der potenzielle Patient in der Praxis erwarten kann, ist eine
interessengerechte und sachangemessene Information.

– Das Schlagwort „Vollnarkosebehandlung“ sei vorrangig eine Information
an den Patienten,„dass eine entsprechende personelle und gerätemäßige
Ausstattung vorhanden ist und dass Behandlungen unter Vollnarkose dort
möglich sind und durchgeführt werden.“

Weiter macht das Oberverwaltungsgericht NRW für die Vollnarkose posi-
tive und klare Ausführungen, die im Folgenden wiedergegeben werden:
„Weil eine derartige Behandlungsmöglichkeit, wie dem Senat bekannt ist,
offenbar relativ häufig nachgefragt
wird, wird deshalb damit einem
entsprechenden Informationsbe-
dürfnis Rechnung getragen. Dies
gilt in besonderem Maße gerade
auch für sogenannte Angstpatien-
ten,denen ein Hinweis auf die Mög-
lichkeit einer Behandlung unter
Vollnarkose eine zusätzliche Hilfe
bei der Auswahl eines aus ihrer Sicht
geeigneten Zahnarztes bietet. Es
kann davon ausgegangen werden
und erscheint als selbstverständ-
lich, dass einem verständigen Bür-
ger und Patienten bekannt ist, dass
eine Vollnarkose mit gewissen ge-
sundheitlichen Risiken verbunden
sein kann und dass sie deshalb re-
gelmäßig erst und nur dann zum Einsatz kommt, wenn sie aufgrund ge-
meinsamer Überlegungen des (Zahn-)Arztes und des Patienten als einzu-
setzende Behandlungsmethode ausgewählt wurde. Die Annahme, dass
mit dem Begriff ‚Vollnarkosebehandlung‘ eine Verharmlosung der Gefah-
ren einer Vollnarkose einhergeht, erscheint daher nicht gerechtfertigt.“ �

Dr. Susanna Zentai, Justitiarin des BDO,www.dental-und-medizinrecht.de

Werbung mit „Vollnarkose“ 
nicht berufswidrig
Marketing in eigener Sache ist in Zahnarztpraxen mittler-
weile keine Seltenheit mehr. Jedoch ist stets darauf zu ach-
ten, was rechtens ist und wo Grenzen überschritten werden.

RA Dr. Susanna Zentai/Köln
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ZUSAMMENSETZUNG

SOPIRA Citocartin mit Epinephrin 40 mg/ml + 10 μg/ml 
Injektionslösung:
1 ml Injektionslösung enth. 40 mg Articainhydrochlorid 

u. 10 μg Epinephrin 

SOPIRA Citocartin mit Epinephrin 40 mg/ml + 5 μg/ml 
Injektionslösung:
1 ml Injektionslösung enth. 40 mg Articainhydrochlorid 

u. 5 μg Epinephrin 

Sonst. Bestandt.: 1 ml Injektionslösung enth. 0,5 mg 

Natriummetabisulfit, 0,39 mg Natrium

Wasser f. Injekt., Salzsäure 2% (E507) z. pH Anpassung

Anwendungsgebiete

Lokalanästhesie (Infiltrations u. Leitungsanästhesie) 

b. zahnmed. Behandlungen

SOPIRA Citocartin mit Epinephrin 40 mg/ml + 5 μg/ml 
Injektionslösung:
Routineeingriffe, z.B. unkompliz. Einzel u. Reihenextrak-

tionen, Kavitäten u. Kronenstumpfpräparationen.

SOPIRA Citocartin mit Epinephrin 40 mg/ml + 10 μg/ml
Injektionslösung:
Zahnärztl. Eingriffe, die verläng. Analgesie u. deutl. 

verminderte Durchblutung erfordern. 

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit geg. einen d. Bestandteile. Bekannte 

Allergie/Überempfindlichkeit geg. Lokalanästhetika v.

Amid Typ, schwere Störungen d. Reizbildungs od. Reiz-

leitungssystems a. Herzen, ak. dekomp. Herzinsuffi zienz, 

schwere Hypoton., Myasthenia gravis, paroxysmale 

Tachykardie, kürzlicher Myokardinfarkt, nach Koronar-

arterien Bypass Operation, hochfrequente absolute 

Arrhythmie, Engwinkelglaukom, Einnahme nicht kardio-

selektiver -Blocker, Hyperthyreose, Phäochromocytom, 

schwer. Hypertonie, Koronarinsuffi zienz. Begleittherapie 

m. MAO Hemmern od. trizykl. Antidepressiva, blutdruck-

verändernden Arzneimitteln, halogenierten Inhalations-

anästhetika, Anästhesien d. terminalen Nervenendigun-

gen, Allergie od. Überempfindlichkeit geg. Sulfi t, 

schwer. Bronchialasthma. Keine intravenöse Anwend. 

u. Injektion in entzündetes Gewebe.

Nebenwirkungen

Articain. Selten: erhöhter Metabolismus, metallischer 

Geschmack, Tinnitus, Verwirrung, Tremor, exzitatorische 

Reaktionen, Vertigo, Mydriasis, Parästhesie, Kiefer-

krämpfe u. Konvulsionen, vorübergehende Sehstörungen 

(Diplopie), Bradykardie m. Myokarddepression, Arrhyth-

mie, Hypertonie, Hypotonie, Tachypnoe, Bronchodila-

tation, Übelkeit, Erbrechen, Körpertemperaturanstieg. 

Sehr selten: Hautausschläge, Pruritus, Urtikaria, allerg. 

Reaktionen. 

Epinephrin. Selten: Arrhythmie, Hypertonie (schwer-

wiegend b. Patienten m. Hypertonie u. Hyperthyreose), 

Erbrechen, Hitzegefühl, Schweißausbrüche, Kopf-

schmerzen, Angstzustände, retrosternale u. pharyngeale 

Schmerzen, b. Pat. m. kardiovaskulären Erkrank. ggf. 

überhöhte vasokonstrikt. Reaktion bis zu ischäm. Ver-

letzungen od. Nekrosen. 

Natriummetabisulfi t kann insbes. b. Asthmapatienten 

allerg. Reaktionen u. schwere Asthmaepisoden 

hervorrufen. 

Nebenwirkungen durch Articain u. Epinephrin:
Es wurde eine m. 2-wöchiger Verzögerung auftretende 

Paralyse der Gesichtsnerven beschrieben, die auch noch 

nach 6 Monaten andauerte.

In einigen Fällen kann unsachgemäße Injektion zu 

schwerer Ischämie u. Nekrosen führen. Nervenläsionen, 

Hyposensitivität u. Veränd. d. Geschmacksempfi ndens 

können nach unsachgem. Injektion od. b. Patienten m. 

bestimmten Erkrank. auftreten.

Verschreibungspfl ichtig

Dies ist eine verkürzte Version der ausführlichen Fach-

information, die wir auf Anfrage gerne zur Verfügung 

stellen.

STAND DER INFORMATION: 09/2009

Pharmazeutischer Unternehmer: Heraeus Kulzer GmbH, 

Grüner Weg 11, 63450 Hanau
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